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1 Finanzamt Kronach 

Finanzamt Kronach, Amtsgerichtsstr. 13, 96317 Kronach 

Franz Pfadenhauer Gebäudeservice GbR 
Posseck 53 
96332 Pressig 

Datum: 13.01.2023 
Telefon: 
Aktenzeichen: 

• 09261 510-0 / -144 
228 / 159 / 54908 

LänderschlOssel: 9 
Finanzamtsnummer: 228 
Steuernummer: 22815954908 
Sicherheitsnummer: 49393972 

Abfragen zur Gültigkeit über www.bzat.de: für telefonische Rückfragen 089 55899100 zum Ortstarif 
Frelstellungsbeschelnlgung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemlß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) 

Name Anschrift Franz Pfadenhauer Gebäudeservice GbR, Posseck 53, 96332 Presslg 
Rechtsfonn Personengesellschaft 

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum 
Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist. 

Diese Bescheinigung gilt vom 30.01.2023 bis zum 29.01.2026. 

Wichtiger; Hinweis: 
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger Im Original auszuhändigen, wenn sie fOr bestimmte Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigung fOr einen Zeitraum g0ltig, kann auch eine Kopie ausgehlndigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel und Sicher-. heits-Nummer versehen. 
~f ~~~n~mP.ft~S!r ~-ctle ~~Jl~k~lt,_ ~_l~h ct~i:c;_h_ ~lri~ ~rilf.~ng_ ct~r q_QJtl_gk~lt_ ~r F~ts-_11~9-~nlg~ng (l~r eJn eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann dul'Ch eine Internetabfrage beim 
Bundeszentralamt fOr Steuern Cwww.bzst.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt fOr Steuern gespeichert und bei einer lntemetabfrage den Leistungsempfangem bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt fOr Steuern die G0ltigkeit nicht oder kann der Leistungsempflnger eine Internetabfrage nicht dui:chfOhren, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt fQr Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende grobe Fahrlässigkeit. • 
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt fOr Zahlungen, die innerhalb des o.g. G0ltigkeitszeitraumes und/ oder fQr die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem leistenden steht einer Zahlung gleich. 

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten. 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Finanzamt 
(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.) 

Datenschutzhinweis 
lnfonnationen Ober die Verarbeitung personenbezogener Daten In der Steuerverwaltung und Ober Ihre Rechte nach der Daten­schutz-Grundverordnung sowie Ober Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen lnfonnatl­onsschreiben der Finanzverwaltung. Dleses1 lnfonnationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik .Daten­schutzj oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 

f!j)ISl@jjrsbnllai..iorsprec"'.n:)wofltm, .wr,:~Lwn"~nlicfle reiriirnv&reliibarung~~ 
Dlenetgeblude Offnungszelten Bankverbindungen 
Amtsgerichtsstr. 13 Mo-Fr 08.00-12.00 Uhr Finanzkasse Lichtenfels 
Servicezentrum Mo-Mi 08.00-13.00 Uhr Deutsche Bundesbank, Fil.N0rnberg 
Melchlor-Otto-Platz 10 Do 08.00-17.00 Uhr Soarkasse Cobura - Lichtenfels 

Telefon 
09261/510 - 0 

Fr 06.00-12.00 l)hr HypoVereinsbank, Fil. Lichtenfels 
Telefax 
09261/510- 199 

Internet 
www. finanzamt-kronach:de • 

IBAN BIC 
DE987600000000n001502 MARKOEF1760 
DE84783500000092501733 BYLADEM1 COB 
DE1577020070001217M50 HYVEDEMM411 
E-MaH 
poststalle. fa-kc@flnanzamt.bayem.de • 
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